
Ö F F E N T L I C H E     B E K A N N T M A C H U N G 
 

der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
Tauberbischofsheim-Großrinderfeld-Königheim-Werbach 

über die 17. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 
h i e r : Öffentliche Bekanntmachung des Änderungsbeschlusses gem. 

§ 2 Abs. 1 Satz 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
 

I. Der Gemeinsame Ausschuss der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Tauberbischofsheim-
Großrinderfeld-Königheim-Werbach hat in öffentlicher Sitzung am 
26. November 2020 gem. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) die 17. Änderung des 
Flächennutzungsplanes für das Gebiet der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
Tauberbischofsheim-Großrinderfeld-Königheim-Werbach beschlossen.  

 
II. Die 17. Änderung des Flächennutzungsplanes bezieht sich auf die Darstellung einer 

Sonderbaufläche (S) auf dem Gebiet der ehemaligen Hausmülldeponie im Gewann Fichtengrund 
der Gemarkung Tauberbischofsheim. Das Gebiet erstreckt sich auf eine Fläche von ca. 3,06 ha. Für 
den räumlichen Geltungsbereich ist der abgebildete unmaßstäbliche Lageplan maßgeblich. 

 

 
 



 
 

III. Der Beschluss des Gemeinsamen Ausschusses der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
Tauberbischofsheim-Großrinderfeld-Königheim-Werbach vom 26. November 2020 über die 
17. Änderung des Flächennutzungsplanes wird hiermit gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB öffentlich 
bekanntgemacht.  

 
IV. Kurzbeschreibung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung 

Der Flächennutzungsplan der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Tauberbischofsheim-
Großrinderfeld-Königheim-Werbach wurde erstmals am 17. Januar 1986 genehmigt und in der Folge 
mehrfach geändert. 
Im Rahmen der 17. Änderung soll eine Sonderbaufläche für eine Photovoltaik-Freiflächenanlage auf 
der Gemarkung Tauberbischofsheim zur Sicherstellung der städtebaulichen Weiterentwicklung und in 
Anpassung an neu definierte Planungsziele neu dargestellt werden.  
 
Tauberbischofsheim, 4. Juni 2021 
 
Anette Schmidt 
Bürgermeisterin 


		2021-06-18T05:50:44+0000
	Stadt Tauberbischofsheim




